
Parkbucht für den Schulbus an der Grundschule 
Baierbrunner Straße

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04110 des 
Bezirksausschusses des Stadtbezirks 19 – 
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 
vom 05.10.2017

Anlage: 1 verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO

Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger,

wir beziehen uns auf Ihren Antrag vom 05.10.2017, im Bereich des Anwesens Baierbrunner 
Straße 53 einen befristeten Abstellplatz für einen Schulbus einzurichten, der werktags Montag 
bis Freitag von 7.00 bis 9.00 Uhr und von 12.00 bis 14.00 Uhr in Kraft sein soll, und 
entschuldigen uns für die verspätete Antwort.

Wir interpretieren Ihren Antrag dahingehend, dass an der Grundschule an der Baierbrunner 
Straße 53 eine Schulbushaltestelle eingerichtet werden soll. Allerdings hat das Kreisverwal-
tungsreferat an dieser Schule bereits am 07.12.2016 eine Schulbushaltestelle eingerichtet. Die
Einrichtung erfolgte damals auf Antrag der Schule, da die Schulkinder an Donnerstagen mit 
dem Schulbus zum Schwimmunterricht und anschließend wieder zurück gebracht werden und 
an Freitagen der Bücherbus der Stadtbibliothek an der Grundschule hält. Daher wurden die 
Geltungszeiten der Schulbushaltestelle entsprechend dem damals von der Schule mitgeteilten
Bedarf auf donnerstags von 7.00 bis 13.00 Uhr und freitags von 7.00 bis 10.00 Uhr festgelegt.

Nachdem wir erfahrungsgemäß über Änderungen der Verkehrszeiten von Schulbussen entwe-
der gar nicht oder erst nach deren Inkrafttreten informiert werden, sind wir dazu übergegan-
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gen, die Geltungszeiten an Schulbushaltestellen jeweils für alle Schultage für den gleichen 
Zeitraum auszuweisen, außer es sprechen gewichtige Gründe dagegen (z.B. hoher Parkdruck,
Schulbuseinsatz auch in den Schulferien). Wir beabsichtigen daher, im Sinne Ihres Antrags 
die Zeitzusätze an der bestehenden Schulbushaltestelle und an den zu deren Freihaltung 
angebrachten Haltverboten auf „an Schultagen 7-14 h“ zu ändern. Die Zeit zwischen 9.00 und 
12.00 Uhr soll in diesem Zeitraum enthalten sein, da die Schulkinder während der Unterrichts-
zeiten zum Sport- bzw. Schwimmunterricht oder zurück gebracht werden. Dagegen ist eine 
Ausweisung dieser Schulbushaltestelle an allen Werktagen außer Samstag nicht erforderlich, 
da nach unseren Erkenntnissen dort während der allgemeinen Schulferien kein Schulbusver-
kehr stattfindet.

Wir beabsichtigen daher, die anliegende verkehrsrechtliche Anordnung zu vollziehen. Gemäß 
§ 13 der Satzung für die Bezirksausschüsse in der derzeit gültigen Fassung bitten wir Sie um 
Stellungnahme zu der vorgesehenen Maßnahme. Falls Sie Einwände haben, bitten wir um 
Mitteilung innerhalb von 6 Wochen. Andernfalls dürfen wir Ihr Einverständnis annehmen.

Mit freundlichen Grüßen


